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Kinder haben Rechte! 

Positionspapier zur Sicherung der Kinderrechte junger Geflüchteter 

 
 

Die AGJF Sachsen hat als Träger von „connect – 

Jugendhilfe migrationssensibel und menschen-

rechtsorientiert gestalten“1 in den letzten Jah-

ren Beratungs- und Fortbildungsangebote im 

Themenfeld Flucht, Migration, Asyl entwickelt 

und u. a. eine Fachtagung2 zum Thema ausge-

staltet. In Ableitung aus dieser Arbeit ist das vor-

liegende Positionspapier entstanden, das sich 

an Fachkräfte und Träger ebenso richtet wie an 

Politik und Verwaltung. 

Kinder haben Rechte! Dieser rechtliche An-

spruch wird jedoch insbesondere für geflüch-

tete junge Menschen nicht eingelöst – wie in 

den vergangenen Jahren bereits wiederholt von 

verschiedenen Menschen- und Kinderrechtsor-

ganisationen deutlich gemacht wurde.3 Die 

Rechte von ankommenden, geflüchteten Kin-

dern und Jugendlichen müssen daher noch ak-

tiver eingefordert und abgesichert werden – 

auch im professionellen Radius der Kinder- und 

Jugendhilfe. 

Grundlage für die Rechte von Kindern und Ju-

gendlichen in Deutschland bildet neben dem 

                                                                 
1 Vgl. www.agjf-sachsen.de/connect.html  
2 Vgl. Dokumentation zur Fachtagung „Don't give it up. 
Kinderrechte in der Arbeit mit jungen Geflüchteten und ih-
ren Familien“. www.agjf-sachsen.de/dokumentation-
connect.html  
3 Vgl. z. B. UNICEF (2017): Kindheit im Wartezustand. Stu-
die zur Situation von Kindern und Jugendlichen in Flücht-
lingsunterkünften in Deutschland; Terre des Hommes 
(2020): Kein Ort für Kinder. Zur Lebenssituation von min-
derjährigen Geflüchteten in Aufnahmeeinrichtungen. 
4 Die Konvention über die Rechte des Kindes der Vereinten 
Nationen führt aus: „Die Vertragsstaaten treffen alle ge-
eigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen 
Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem Überein-

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und dem Kin-

der- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) vor allem 

die UN-Kinderrechtskonvention (KRK)4. Ihre Ra-

tifikation durch Deutschland im Jahre 1992 

stellte einen Meilenstein in der Anerkennung 

von jungen Menschen als Träger*innen eigener 

Rechte dar.5 Sie hat in Deutschland den Rang ei-

nes einfachen Bundesgesetzes und ist damit un-

mittelbar geltendes Recht. 

Die Konvention unterscheidet in Bezug auf die 

festgelegten Rechte nicht nach Herkunft, (Auf-

enthalts-)Status etc. der Kinder, sondern ist als 

Regelwerk formuliert, das für alle Kinder und Ju-

gendlichen gilt (Art. 2 (1) KRK). Diese Intention 

findet sich ebenso im SGB VIII § 1 wieder, wel-

cher ausführt: „Jeder junge Mensch hat ein 

Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 

Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenver-

antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-

sönlichkeit“. 

Die Kinderrechte sind also vollumfänglich auch 

geflüchteten Kindern und Jugendlichen zu ge-

währen.6 In Bezug auf Verankerung und Anwen-

dung der Kinderrechte im Sinne der Konvention 

kommen anerkannten Rechte. Hinsichtlich der wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte treffen die Ver-
tragsstaaten derartige Maßnahmen unter Ausschöpfung 
ihrer verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rah-
men der internationalen Zusammenarbeit“ (Art. 4 KRK). 
5 Kinder im Sinne der Konvention sind alle jungen Men-
schen, die noch nicht die Volljährigkeit erreicht haben. 
Eine Unterscheidung in Kinder und Jugendliche, wie im 
SGB VIII vorgenommen, ist hier also nicht gegeben. Kin-
derrechte sind damit zu verstehen als Kinder- und Jugend-
rechte. 
6 Deutschland legte mit der Ratifikation zunächst einen 
(möglicherweise rechtswidrigen) Vorbehalt gegenüber 
geflüchteten Kindern ein. Dieser wurde jedoch 2010 zu-
rückgenommen. 

https://www.agjf-sachsen.de/connect.html
https://www.agjf-sachsen.de/dokumentation-connect.html
https://www.agjf-sachsen.de/dokumentation-connect.html
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bestehen in Deutschland jedoch erhebliche De-

fizite. So müssten der Vorrang des Kindeswohls 

(Art. 3 KRK) sowie die Beteiligungsrechte (Art. 

12 KRK), die Grundprinzipien der Konvention 

bilden, bei jedem staatlich-institutionellen Han-

deln Berücksichtigung finden. Die gesetzlichen 

Ansprüche finden sich in der asylrechtlichen 

Praxis mit geflüchteten Kindern und Jugendli-

chen an der Schwelle akuter Kindeswohlgefähr-

dung7 im Sinne des § 8a SGB VIII wieder. Es be-

steht für Kinder und ihre Begleitungen trotz des 

erhöhten Bedarfs in der Regel kaum Zugang zu 

wichtigen Unterstützung- und Beratungsleis-

tungen der Kinder- und Jugendhilfe. 

Festzustellen ist, dass insbesondere geflüchtete 

Kinder und Jugendliche ohne gesicherten Auf-

enthaltsstatus – trotz ihres besonderen Schutz-

bedarfs – erhebliche Einschränkungen und Ver-

letzungen ihrer Rechte erfahren. Betroffen sind 

zum einen die Schutzrechte, v. a. 

 das Recht auf Nichtdiskriminierung 

(Art. 2 KRK),  

 das Recht auf Schutz der Privatsphäre 

und Ehre (Art. 16 KRK),  

 das Recht auf Schutz vor Gewaltan-

wendung, Misshandlung, Verwahrlo-

sung (Art. 19 KRK),  

 das Recht auf Anerkennung des beson-

deren Bedarfs geflüchteter Kinder und 

Jugendlicher (Art. 22 KRK).  

Zum anderen sind die Förderrechte zur Ge-

währleistung der Grundbedürfnisse beschränkt, 

v. a.  

 das Recht auf Familienzusammenfüh-

rung (Art. 10 KRK),  

 das Recht auf Gesundheitsvorsorge 

(Art. 24 KRK),  

                                                                 
7 vgl. u. a. DRK (2010): Kindeswohl für minderjährige 
Flüchtlinge und Migranten. www.asyl.net/fileadmin/u-
ser_upload/publikationen/Arbeitshilfen/Broschuere_Kin-
deswohl_-_Online-Version.pdf und https://jugendhilfe-
portal.de/artikel/gewaltschutz-fuer-gefluechtete-kinder-
kommt-zu-kurz  
8 Für Erstaufnahmeeinrichtungen hat der Freistaat Sach-
sen 2016 ein Gewaltschutzkonzept verfasst und im Au-
gust 2022 neu vorgelegt (vgl. www.gewaltschutz-
gu.de/publikationen/schutzkonzepte/schutzkonzept-von-
bundeslaendern/download/gewaltschutzkonzept-des-
bundeslandes-sachsen). Dieses soll als Orientierung für 

 das Recht auf Soziale Sicherheit (Art. 

26 KRK),  

 das Recht auf Angemessene Lebensbe-

dingungen (Art. 27 KRK),  

 das Recht auf Bildung (Art. 28 KRK) 

und  

 das Recht auf Beteiligung an Freizeit, 

kulturellem und künstlerischem Leben 

(Art. 31 KRK). 

Im Kontext der Unterbringung in zentralen Ein-

richtungen, wie Gemeinschaftsunterkünften, 

(Erst-)Aufnahmeeinrichtungen, AnkER-Zentren 

und ähnlichem, sind Kinder und Jugendliche er-

höhten Gefahren für ihre physische und psychi-

sche Gesundheit ausgesetzt. Kinder erleben 

dort Konflikte, Gewalt und Übergriffe direkt mit 

oder sind diesen sogar selbst ausgesetzt. Ihnen 

fehlen vor Ort die notwendigen Schutzräume 

als auch eine ausreichende Privatsphäre und 

Ruhe sowie geeignete Möglichkeiten für Spiel 

und Freizeit. (Gewalt-)Schutzkonzepte, wie sie 

für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

durch das SGB VIII verpflichtend wurden, sind 

besonders bei kommunalen zentralen Einrich-

tungen, wie Gemeinschaftsunterkünfte, nicht 

bindend.8 Die derzeitige Unterbringung von ge-

flüchteten Kindern und Jugendlichen in zentra-

len Unterbringungseinrichtungen geht mit ei-

ner institutionalisierten Kindeswohlgefährdung 

einher. Zudem wird vor Ort durch eine kurzsich-

tige Förderungspolitik und der damit einherge-

hende Absenkung der Fachstandards in Spitzen-

zeiten keine nachhaltige Kinder- und Jugend-

hilfe ermöglicht.9 Deshalb wird bereits seit Jah-

ren von Menschenrechtsorganisationen insbe-

sondere für Familien eine schnelle Unterbrin-

gung in eigenen und dezentralen Wohnräumen 

gefordert.10  

die Erstellung von einrichtungsspezifischen Schutzkon-
zepten in Gemeinschaftsunterkünften dienen. 
9 Vgl. Diakonie Sachsen (18.10.2022): Einmal zu oft auf- 

und wieder abgebaut: Jetzt fehlen nachhaltige Strukturen 
zur Unterbringung geflüchteter Jugendlicher [Pressemit-
teilung]. www.diakonie-sachsen.de/archiv_2022_ein-
mal_zu_oft_auf-_und_wieder_abgebaut_jetzt_feh-
len_nachhaltige_strukturen_zur_unterbringung_ge-
fluechteter_jugendlicher_de.html 
10 Vgl. UNICEF (2017); Sächsischer Flüchtlingsrat 
(19.11.2018): Organisationen fordern: maximaler Gewalt-

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/Broschuere_Kindeswohl_-_Online-Version.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/Broschuere_Kindeswohl_-_Online-Version.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/Broschuere_Kindeswohl_-_Online-Version.pdf
https://jugendhilfeportal.de/artikel/gewaltschutz-fuer-gefluechtete-kinder-kommt-zu-kurz
https://jugendhilfeportal.de/artikel/gewaltschutz-fuer-gefluechtete-kinder-kommt-zu-kurz
https://jugendhilfeportal.de/artikel/gewaltschutz-fuer-gefluechtete-kinder-kommt-zu-kurz
https://www.gewaltschutz-gu.de/publikationen/schutzkonzepte/schutzkonzept-von-bundeslaendern/download/gewaltschutzkonzept-des-bundeslandes-sachsen
https://www.gewaltschutz-gu.de/publikationen/schutzkonzepte/schutzkonzept-von-bundeslaendern/download/gewaltschutzkonzept-des-bundeslandes-sachsen
https://www.gewaltschutz-gu.de/publikationen/schutzkonzepte/schutzkonzept-von-bundeslaendern/download/gewaltschutzkonzept-des-bundeslandes-sachsen
https://www.gewaltschutz-gu.de/publikationen/schutzkonzepte/schutzkonzept-von-bundeslaendern/download/gewaltschutzkonzept-des-bundeslandes-sachsen
https://www.diakonie-sachsen.de/archiv_2022_einmal_zu_oft_auf-_und_wieder_abgebaut_jetzt_fehlen_nachhaltige_strukturen_zur_unterbringung_gefluechteter_jugendlicher_de.html
https://www.diakonie-sachsen.de/archiv_2022_einmal_zu_oft_auf-_und_wieder_abgebaut_jetzt_fehlen_nachhaltige_strukturen_zur_unterbringung_gefluechteter_jugendlicher_de.html
https://www.diakonie-sachsen.de/archiv_2022_einmal_zu_oft_auf-_und_wieder_abgebaut_jetzt_fehlen_nachhaltige_strukturen_zur_unterbringung_gefluechteter_jugendlicher_de.html
https://www.diakonie-sachsen.de/archiv_2022_einmal_zu_oft_auf-_und_wieder_abgebaut_jetzt_fehlen_nachhaltige_strukturen_zur_unterbringung_gefluechteter_jugendlicher_de.html
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Die Förderrechte zur Gewährleistung der 

Grundbedürfnisse stagnieren zudem bei der 

Unterbringung in den Erstaufnahmeeinrichtun-

gen, denn der Zugang zu den Regelsystemen 

Schule,11 KiTa, Gesundheitsversorgung ist weit-

gehend verwehrt.12 Defizite ergeben sich auch 

weiterführend aus diversen asyl- und aufent-

haltsrechtlichen Bestimmungen. Das Asylbe-

werberleistungsgesetz, dem Kinder und Ju-

gendlichen in Begleitung ihrer Familien unter-

liegen, stellt nur eingeschränkte finanzielle und 

gesundheitliche Leistungen zur Verfügung.13 In 

Folge der Regelungen und Behördenpraxis zum 

Familiennachzug für geflüchtete Menschen 

kommt es nicht selten zu mehrjährigen Tren-

nungen von Kindern und Jugendlichen von ih-

ren Eltern oder Sorgeberechtigten sowie Ge-

schwistern bzw. ist eine Familienzusammenfüh-

rung gar nicht möglich.14 

Daneben gehen besonders mit Abschiebungen 

Kindeswohlgefährdungen und -verletzungen 

einher. Im Zuge der sächsischen Abschiebepra-

xis fanden in den vergangenen Jahren wieder-

holt Familientrennungen und Abholungen von 

Familien in der Nacht, vereinzelt auch Abholun-

gen aus Jugendhilfe- und Bildungseinrichtungen 

statt.15 Diese, auch für viele Erwachsenen trau-

matisierende Praxis der „Rückführung“ in Kri-

sengebiete oder Transitländer der Flucht, muss 

                                                                 
schutz, minimale Aufenthaltsdauer in Sammelunterkünf-
ten – jetzt! [Pressemitteilung]. www.saechsischer-
fluechtlingsrat.de/de/2018/11/19/pm-organisationen-
fordern-maximaler-gewaltschutz-minimale-aufenthalts-
dauer-in-sammelunterkuenften-jetzt/  
11 www.asylgesetz.de/fluechtlingsschutz/schule.html  

(letzter Aufruf: 17.11.2022). 
12 Zur Situation von geflüchteten Kindern und Jugendli-
chen in zentralen Unterkünften vgl. z. B. UNICEF (2017): 
Kindheit im Wartezustand. Studie zur Situation von Kin-
dern und Jugendlichen in Flüchtlingsunterkünften in 
Deutschland; Terre des Hommes (2020): Kein Ort für Kin-
der. Zur Lebenssituation von minderjährigen Geflüchte-
ten in Aufnahmeeinrichtungen. 
13 Vgl. UNICEF (2017) 
14 Vgl. Pro Asyl: „Familiennachzug“, 
www.proasyl.de/thema/familiennachzug/ (letzter Aufruf: 
08.11.2022). 
15 Vgl. u. a. Sächsischer Flüchtlingsrat (2022): Zahlen und 
Grafiken. www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/publi-
kationen/zahlen-und-grafiken/; Sächsischer Flüchtlingsrat 
(11.11.2020): Ohne Abstand, ohne Anstand – wieder Kin-
deswohl bei Abschiebung nach Georgien gefährdet [Pres-

in ihren fundamentalen Auswirkungen auf Auf-

wachsen, Sozialisation und Persönlichkeitsent-

wicklung kritisiert werden. Vor dem Hinter-

grund des Kindeswohls bleiben Abschiebungen 

fragwürdig, da oftmals der Ort des Ankommens 

für die jungen geflüchteten Menschen bereits 

durch die Identifikations- und Integrationsdyna-

mik zum Lebensmittelpunkt geworden ist.  

Begrüßenswert ist, dass im Februar 2022 ein 

sächsischer „Leitfaden Rückführungspraxis“16 

veröffentlicht wurde, der auch Aspekte zur Ein-

haltung des Kindeswohls enthält. Im Sinne der 

Wahrung der Kinderrechte und für mehr Hand-

lungssicherheit und Einbindung der örtlichen Ju-

gendämter ist dies ein wichtiger Schritt. Gleich-

zeitig bleibt die Gefahr von Kindeswohlgefähr-

dungen im Zuge von Abschiebungen bestehen. 

So sind Familientrennungen unter bestimmten 

Umständen weiterhin möglich, obwohl sich die 

Vertragsstaaten in der Präambel der KRK über-

zeugt zeigen, „dass der Familie als Grundeinheit 

der Gesellschaft und natürlicher Umgebung für 

das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglie-

der, insbesondere der Kinder, der erforderliche 

Schutz und Beistand gewährt werden sollte, da-

mit sie ihre Aufgaben innerhalb der Gemein-

schaft voll erfüllen kann“.17 Des Weiteren sind 

im Leitfaden keine konkreten Schritte zur Er-

mittlung und Abwägung des Kindeswohls for-

muliert, sodass Kinderrechtsverletzungen und 

semitteilung]. www.saechsischer-fluechtlings-
rat.de/de/2020/11/11/pm-ohne-abstand-ohne-anstand-
wieder-kindeswohl-bei-abschiebung-nach-georgien-gefa-
ehrdet/; Bündnis Grüne Landtag Sachsen (11.03.2021): 
Abschiebungen. Trennungen von Familien und Abholun-
gen zur Nachtzeit darf es nicht geben [Pressemitteilung]. 
www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemittei-
lungen/2021/abschiebungen-trennungen-von-familien-
und-abholungen-zur-nachtzeit-darf-es-nicht-geben/ 
16 Der Leitfaden ist als Anhang der Antwort auf die Kleine 
Anfrage der Landtagsabgeordneten 
Juliane Nagel beigefugt (Drs 7/9621). Er ist online abruf-
bar unter: https://ws.landtag.sach-
sen.de/images/7_Drs_9621_1_1_1_.pdf (letzter Aufruf: 
04.11.2022). 
17 BMFSFJ (2018): Übereinkommen über die Rechte der 
Kinder. VN-Kinderrechtskonvention im Wortlaut mit Ma-
terialien. www.bmfsfj.de/re-
source/blob/93140/78b9572c1bffdda3345d8d393ac-
bbfe8/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-
data.pdf (Stand: 11.11.2022). 

https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2018/11/19/pm-organisationen-fordern-maximaler-gewaltschutz-minimale-aufenthaltsdauer-in-sammelunterkuenften-jetzt/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2018/11/19/pm-organisationen-fordern-maximaler-gewaltschutz-minimale-aufenthaltsdauer-in-sammelunterkuenften-jetzt/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2018/11/19/pm-organisationen-fordern-maximaler-gewaltschutz-minimale-aufenthaltsdauer-in-sammelunterkuenften-jetzt/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2018/11/19/pm-organisationen-fordern-maximaler-gewaltschutz-minimale-aufenthaltsdauer-in-sammelunterkuenften-jetzt/
http://www.asylgesetz.de/fluechtlingsschutz/schule.html
https://www.proasyl.de/thema/familiennachzug/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/publikationen/zahlen-und-grafiken/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/publikationen/zahlen-und-grafiken/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2020/11/11/pm-ohne-abstand-ohne-anstand-wieder-kindeswohl-bei-abschiebung-nach-georgien-gefaehrdet/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2020/11/11/pm-ohne-abstand-ohne-anstand-wieder-kindeswohl-bei-abschiebung-nach-georgien-gefaehrdet/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2020/11/11/pm-ohne-abstand-ohne-anstand-wieder-kindeswohl-bei-abschiebung-nach-georgien-gefaehrdet/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2020/11/11/pm-ohne-abstand-ohne-anstand-wieder-kindeswohl-bei-abschiebung-nach-georgien-gefaehrdet/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2021/abschiebungen-trennungen-von-familien-und-abholungen-zur-nachtzeit-darf-es-nicht-geben/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2021/abschiebungen-trennungen-von-familien-und-abholungen-zur-nachtzeit-darf-es-nicht-geben/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2021/abschiebungen-trennungen-von-familien-und-abholungen-zur-nachtzeit-darf-es-nicht-geben/
https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=9621&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=1&dok_id=undefined
https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=9621&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=1&dok_id=undefined
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93140/78b9572c1bffdda3345d8d393acbbfe8/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93140/78b9572c1bffdda3345d8d393acbbfe8/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93140/78b9572c1bffdda3345d8d393acbbfe8/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93140/78b9572c1bffdda3345d8d393acbbfe8/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-data.pdf
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Kindeswohlgefährdungen nicht mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden können.  

Insgesamt betrachtet zeigt sich eine struktu-

relle Schlechterstellung – insbesondere von Kin-

dern und Jugendlichen ohne gesicherten Auf-

enthaltsstatus – gegenüber nicht geflüchteten 

jungen Menschen in Deutschland.18 Der beson-

deren Schutzbedürftigkeit geflüchteter Minder-

jähriger (Art. 22 KRK) wird nicht Rechnung ge-

tragen. Stattdessen wird das Kindeswohl viel-

mehr ordnungs- und migrationspolitischen Kal-

külen, die in Teilen rassistischen Logiken folgen, 

untergeordnet. 

Kinderrechte und die Verletzungen der Rechte 

junger Geflüchteter berühren selbstverständlich 

auch die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe. Zum 

einen können Kinderrechtsverletzungen auch 

innerhalb der Strukturen von Kinder- und Ju-

gendhilfe auftreten. Zum anderen gehören 

junge Geflüchtete – wie oben bereits dargelegt 

– zu den originären Adressat*innen von Kinder- 

und Jugendhilfe. Aus diesem Grund sind auch 

Verletzungen ihrer Rechte, die außerhalb der 

eigenen Strukturen stattfinden, beachtenswert. 

Professionelle Grundlage bildet hier, dass das 

SGB VIII §1 Abs. 3 formuliert, dass Kinder- und 

Jugendhilfe u. a. dazu beitragen soll, Benachteili-

gungen abzubauen (Satz 1), Kinder und Jugendli-

che vor Gefahren für ihr Wohl schützen soll (Satz 

4) und dazu beitragen soll, positive Lebensbedin-

gungen für junge Menschen und ihre Familien zu 

schaffen (Satz 5). In diesem Sinne leitet sich der 

Auftrag, die Rechte geflüchteter Kinder und Ju-

gendlicher zu stärken und sich gegen Kinder-

rechtsverletzungen einzusetzen, auch aus dem 

Selbstverständnis Sozialer Arbeit als Menschen-

rechtsprofession ab. Kinder- und Jugendhilfe 

lässt sich demnach als Leistung verstehen, die 

die Einhaltung und Einforderung von Kinder-

rechten unterstützt. 

Aus den Überlegungen ergeben sich notwen-

dige Handlungsmaximen in Zuständigkeit von 

Fachkräften und deren Trägern sowie von Poli-

tik und Verwaltung: 

                                                                 
18 Vgl. UNICEF (2017): S. 8. 

 Junge Geflüchtete als relevante und 

spezielle Adressat*innengruppe von 

Kinder- und Jugendhilfe verstehen: 

Fachkräfte, Einrichtungen und Träger 

der Kinder- und Jugendhilfe stellen für 

junge Geflüchtete und ihre Familien be-

reits ab der Ankunft in der Erstaufnah-

meeinrichtung u. ä. adressat*innen- 

und bedarfsgerechte Unterstützung 

bereit. Daher müssen junge Geflüch-

tete und ihre Familien auch bei der Ju-

gendhilfeplanung mitberücksichtigt 

werden. Voraussetzung dafür ist die 

Auseinandersetzung mit den Lebensre-

alitäten junger geflüchteter Menschen, 

die Einbeziehung der Perspektiven und 

die Teilhabe junger Geflüchteter. Fach-

kräfte benötigen dazu eine regelmäßige 

Reflexion der eigenen Praxis, begleitet 

von Weiterbildung und Supervision, die 

darauf hinwirkt, potenzielle Bedarfe zu 

erkennen sowie Hürden und unsicht-

bare Barrieren abzubauen. Junge Ge-

flüchtete wie ihre Eltern und Sorgebe-

rechtigten sind dabei nicht allein pas-

sive Träger von Rechten, sondern als 

selbstmächtige Akteur*innen im Kampf 

für ihr Wohl und ihre Rechte anzuer-

kennen und zu stärken.  

 Kinderrechtsorientierung in der Praxis 

verankern: Fachkräfte, Einrichtungen 

und Träger der Kinder- und Jugendhilfe 

sowie Mitarbeiter*innen und Träger 

von Unterbringungseinrichtungen ori-

entieren sich an den Kinderrechten als 

zentrale Leitlinie für die eigene Arbeit. 

Sie verstehen Kinder und Jugendliche 

als Träger eigener Rechte und drücken 

in ihrer professionellen Haltung Res-

pekt diesen gegenüber aus. Nicht nur 

die vorrangige Beachtung des Kindes-

wohls, sondern auch die Beteiligungs-

rechte von Kindern werden als Grund-

prinzipien zur Verankerung von Kinder-

rechten im professionellen Handeln 

umgesetzt. Die eigene professionelle 
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Praxis wird regelmäßig vor diesem Hin-

tergrund und auf das potenzielle Dul-

den von Kinderrechtsverletzungen un-

ter Beteiligung der Adressat*innen re-

flektiert. 

 Abgesicherter institutioneller Rahmen 

für die Realisierung von Kinderrechten: 

Verantwortungsträger*innen in Politik 

und Verwaltung wirken darauf hin, dass 

die angesprochenen professionellen 

Entwicklungen umgesetzt werden. 

Hierfür werden finanzielle Mittel be-

reitgestellt. Dies umfasst auch die flä-

chendeckende Umsetzung der Kinder- 

und Menschenrechtsbildung (Art. 42 

KRK) als Grundlage für die Einforderung 

der entsprechenden Rechte. Bildungs-

einrichtungen halten entsprechende 

Bildungsangebote und Informationen 

vor. Fachkräfte und Mitarbeiter*innen 

aus Einrichtungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe und der Unterkünfte bilden 

sich zu Kinder- und Menschenrechten 

weiter. Hochschulen verankern Kinder- 

und Menschenrechtsbildung in den 

Curricula. Kinder und Jugendliche wer-

den in geeigneter Weise zu ihren Rech-

ten informiert. Hierzu gehört insbeson-

dere auch die Einrichtung und Bekannt-

machung von unabhängigen Bera-

tungsstellen und Beschwerdemöglich-

keiten – sowohl innerhalb als auch au-

ßerhalb von Einrichtungen, die von jun-

gen Geflüchteten genutzt werden kön-

nen. 

 Aktives Eintreten für die Umsetzung der 

Kinderrechte: Kinder werden bei der 

Wahrnehmung ihrer Rechte bzw. bei 

der Beseitigung von Rechtsverletzun-

gen unterstützt. Im Sinne des Art. 22 

KRK findet diesbezüglich eine beson-

dere Unterstützung von geflüchteten 

Kindern und Jugendlichen statt. Fach-

kräfte, Einrichtungen, Träger und Ver-

antwortliche in Politik und Verwaltung 

problematisieren auftretende Kinder-

rechtsverletzungen und setzen sich für 

ihre Beseitigung ein, z. B. gegenüber 

Verantwortungsträgern, in Arbeitskrei-

sen, in politischen Gremien. Es findet 

mit Bezug auf die besondere Adres-

sat*innengruppe ein Kinderrechte-Mo-

nitoring statt. In der Bearbeitung von 

Kinderrechtsverletzungen wird darauf 

geachtet, dass Kinder nicht nur indivi-

duell zu ihren Rechten kommen, son-

dern in den beteiligten Institutionen 

Ableitungen getroffen werden, die ins-

gesamt zu einer Stärkung der Kinder-

rechte führen. 

 Vorrangige Berücksichtigung des Kin-

deswohls: Bei allen behördlichen Ent-

scheidungen, die auch Kinder und Ju-

gendliche betreffen, wird das Kindes-

wohl unter Berücksichtigung des Kin-

deswillens Art. 3 und Art. 12 KRK fol-

gend konsequent als vorrangige Größe 

berücksichtigt. Dies betrifft insbeson-

dere auch die Abschiebepraxis. Für die 

Prüfung des Kindeswohls sind konkrete 

Schritte in entsprechenden Leitfäden 

festzulegen. 

 Kinderschutz bei der Unterbringung ge-

flüchteter Minderjähriger umsetzen: 

Eine Unterbringung von Minderjähri-

gen in zentralen Unterbringungsmög-

lichkeiten ist zu vermeiden. Sollten Kin-

der und Jugendliche in Gemeinschafts-

unterkünften u. ä. untergebracht sein, 

bedarf es der Umsetzung von kindge-

rechten Mindeststandards sowie geeig-

neter (Gewalt-)Schutzkonzepte. Die Er-

stellung (und regelmäßige Überprü-

fung) eines Schutzkonzepts ist auch für 

zentrale Unterbringungen verbindlich 

und zur Grundlage für die Erlaubnis 

zum Betrieb zu machen.  

 Angebote der Kinder- und Jugendhilfe in 

Erstaufnahmeeinrichtungen u. ä. stär-

ken: Leistungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe werden Kindern und Jugend-

lichen sowie ihren Familien im Sinne 

des § 1 SGB VIII bei Bedarf vollumfäng-

lich, altersentsprechend und bedarfs-

gerecht bereitgestellt, auch wenn diese 
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in zentralen Unterkünften unterge-

bracht sind. Um Zugänge zu erleichtern, 

findet durch den öffentlichen Träger 

gesteuert eine aktive Kooperation zwi-

schen Trägern der Unterkünfte sowie 

Akteur*innen der Kinder- und Jugend-

hilfe statt. Eine Pflicht zur Zusammen-

arbeit von Trägern von Unterkünften 

mit Akteur*innen der Kinder- und Ju-

gendhilfe wird auch rechtlich veran-

kert. Träger der Kinder- und Jugendhilfe 

machen ihr Angebot in Unterkünften 

bekannt und etablieren niedrigschwel-

lige Beratungsangebote.  

 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 

für junge geflüchtete Menschen öffnen: 

Fachkräfte, Einrichtungen und Träger 

der Kinder- und Jugendarbeit richten 

sich mit ihrem Angebot auch an junge 

Geflüchtete und setzen sich damit aus-

einander, wie Zugänge für diese Adres-

sat*innengruppe geschaffen werden 

können. Beteiligungsoffenheit und frei-

willige Angebotsnutzung korrespondie-

ren mit der Bekanntheit dieser wie 

auch mit der besonderen Lebenslage 

junger Geflüchteter. Die Offenheit der 

Angebote muss hier deutlich proaktiver 

und verstetigt hergestellt werden. Ein-

richtungen und aufsuchende Projekte 

der Kinder- und Jugendarbeit, in deren 

Einzugsgebiet sich die unterschiedli-

chen Unterbringungsformen befinden, 

sind gefordert, sich aktiv an die dort le-

benden jungen Geflüchteten zu richten 

und Räume und Unterstützung bereit-

zustellen. 

Es ist anzuerkennen, dass Kinder- und Jugend-

hilfe die Verletzungen von Kinderrechten und 

die Folgen struktureller Diskriminierung durch 

asyl- und aufenthaltsrechtliche Regelungen al-

lein nicht ausgleichen kann. Für eine konse-

quente Umsetzung von Kinderrechten braucht 

es vielmehr Veränderungen auf politischer und 

rechtlicher Ebene. Trotzdem sind die Träger 

und Fachkräfte in der Pflicht, fachlich Wege zu 

finden, um das Recht aller jungen Menschen auf 

Entwicklung und Erziehung zu einer selbstbe-

stimmten, eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit, auch und vor al-

lem dort einzufordern und seine Geltung zu be-

fördern, wo dies am meisten gefährdet ist. Ge-

flüchtete Kinder und Jugendliche benötigen 

hier besondere Unterstützung. 
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